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Amtsgericht Zossen 

Präsidiumsbeschluss Nr. 7/26  

 

Änderung des Geschäftsverteilungsplans des richterlichen Dienstes für das 

Geschäftsjahr 2026 zum 11.05.2026 

 
 

 
Der Beschluss des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 20.04.2026 zum 
Aktenzeichen 13 UF 17/26 gibt Anlass, die Geschäftsverteilung während des laufenden 
Jahres anzupassen und eine weitere Familienabteilung, 9 F, zu bilden. Deshalb wird Ziffer V. 
des Allgemeinen Teils des Geschäftsverteilungsplans des richterlichen Dienstes für das 
Geschäftsjahr 2026 vom 15.12.2025 wie folgt geändert:  
 

V. Familiensachen 
 
1. Die Familienabteilung ist zuständig für Verfahren in Familiensachen gem. § 111 
FamFG einschließlich der Rechtshilfeangelegenheiten im Zusammenhang mit diesen 
Sachen. 
 
2. In den Abteilungen für Familiensachen erfolgt die Verteilung der Eingänge 
entsprechend den Regelungen im Besonderen Teil unter II. nach Buchstaben. 
Verfahren, die bis zum 30.04.2026 eingegangen sind, verbleiben aus Gründen der 
Prozessökonomie und Rechtssicherheit bei den Richtern, die nach dem 
Geschäftsverteilungsplan des richterlichen Dienstes für das Geschäftsjahr 2026 vom 
15.12.2025 für deren Bearbeitung zuständig sind. Ab dem 01.05.2026 eingegangene 
Verfahren werden den Abteilungen 6 F und 9 F entsprechend den Regelungen im 
Besonderen Teil unter II. nach Buchstaben zugeordnet. 
 
Es gilt Folgendes: 
 
a)  
Die Zuständigkeit in Ehe-, Ehewohnungs-, Haushalts-, Versorgungsausgleichs- und 
Güterrechtssachen sowie bei Trennungs- und nachehelichem Unterhalt und Ansprüchen 
gemäß § 266 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 FamFG (Ansprüchen, die auf der Ehe bzw. Scheidung 
und Trennung beruhen) bestimmt sich nach dem Namen der (Ex-) Ehefrau bei Einreichung 
des Antrags. Dies gilt nur, wenn sie selbst beteiligt ist. 
 
b) 
In Kindschafts- und Abstammungssachen bestimmt sich die Zuständigkeit nach dem Namen 
der Kindesmutter bei Eingang der Sache, soweit sie am Verfahren  beteiligt ist. Das gilt auch 
für Ansprüche gemäß § 266 Abs. 1 Nr. 4 und 5 FamFG (Ansprüche aus dem Eltern-
Kindverhältnis und dem Umgangsrecht). 
 
c) 
Die Zuständigkeit bei Gewaltschutzsachen bestimmt sich nach dem Namen der beteiligten 
erwachsenen Frau bei Eingang des Antrags, soweit nur eine erwachsene Frau beteiligt ist. 
 
 
 



 

d) 
Bei Kindesunterhalt ist maßgeblich der Name der Kindesmutter bei Eingang des Antrags, 
soweit das Kind zu dem Zeitpunkt minderjährig ist. 
 
e) 
In allen übrigen Fällen, auch bei unbekanntem Namen der (Ex-) Ehefrau, Kindesmutter oder 
erwachsenen Frau, ist maßgeblich der Name des Beteiligten, dessen Name im Alphabet 
vorgeht. Maßgeblich sind ausschließlich die Namen der Beteiligten zum Zeitpunkt der 
Anhängigkeit der Sache, die natürliche Personen sind. Die für Strafsachen im Allgemeinen 
Teil unter IV. a) des Allgemeinen Teils des Geschäftsverteilungsplans des richterlichen 
Dienstes für das Geschäftsjahr 2026 vom 15.12.2025 getroffenen Bestimmungen gelten 
entsprechend.  
 
3.  
Die richterliche Zuständigkeit ergibt sich aus den Regelungen im Besonderen Teil unter 
II. dieses Geschäftsverteilungsplans.  
 
 
 

II. 
 

Besonderer Teil 
 

 
 

Abt Sachgebiet 
 

Richter Kenn-
zahl 

Vertreter 

 Verwaltung 
 

   

1 Justizverwaltung 
 
 
 
Pressesprecher 
 
 

DAG Severin 
 
 
 
RiAG Böhm 

 Ri‘inAG 
Stockmann 
 
 
DAG Severin 
 

 Zivilsachen 
 

   

2 Zivilprozesssachen 
20 von 100 Eingängen 
 
 
 

Ri’in AG Eulitz  Ri’in AG Behnert  
 

3 Zivilprozesssachen 
30 von 100 Eingängen 
 

RiAG Böhme  RiAG Böhm  
 

5 
 
 

Zivilprozesssachen 
30 von 100 Eingängen 

RiAG Böhm 
 

 RiAG AG Böhme 
 
 

7 Zivilprozesssachen 
20 von 100 Eingängen 
 
 
 

Ri´inAG Behnert  Ri‘inAG Eulitz 

 Familiensachen    



 

 

6 
 

Bis zum 30.04.2026 
eingegangene Sachen mit 
den Endziffern 1 bis 5 
mit Ausnahme der auf die 
Endziffern 55 bis 95 in dem 
Zeitraum 01.01.2020 bis 
30.04.2021 entfallenden 
Verfahren zuzüglich aller auf 
die Endziffer 0 entfallenden 
Verfahren, die bis zum 
30.04.2021 eingegangen 
sind und 
für die ab dem 01.05.2026 
eingehenden Verfahren mit 
den Buchstaben A bis K  

Ri‘inAG Hüls  Ri‘inAG Grund 

6 
 

Bis zum 30.04.2026 
eingegangene Sachen mit 
den Endziffern 6 bis 0 
sowie die auf die Endziffern 
55 bis 95 in dem Zeitraum 
vom 01.01.2020 bis 
30.04.2021 entfallenden 
Verfahren mit Ausnahme der 
auf die Endziffer 0 
entfallenden Verfahren, die 
bis zum 30.04.2021 
eingegangen sind 
 

Ri‘inAG Grund  Ri‘inAG Hüls 
 

9 Für die ab dem 01.05.2026 
eingehenden Verfahren mit 
den Buchstaben L bis Z 

Ri‘inAG Grund  Ri‘inAG Hüls 
 

6 Entscheidungen über 
Befangenheitsanträge nach 
C. Ziff.6 des allg. Teils 
in Familiensachen 
 

Ri‘inAG Behnert 
 
 

 RiAG Böhm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strafsachen gegen  
Erwachsene einschließlich 
der GS – Sachen, 
Bewährungsaufsicht in 
Erwachsenenstrafsachen 
(nach den Aktenzeichen 
der Strafsachen) 
Schöffengericht und 
Vorsitz im erweiterten 
Schöffengericht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 

 
30 von 100 Eingängen, 
jedoch ohne 
Schöffensachen, 
 

 
Ri‘in Brosche 
 
 

  
Ri‘in Engelbrecht  

132 Schöffensachen 40 von 100 Ri‘in Brosche   RiAG Böhm 



 

  

133 35 von 100 Eingängen, 
jedoch ohne Schöffensachen 

Ri’in Engelbrecht 
 

 RiAG Böhm  
 

134 
 

25 von 100 Eingängen 
 
Schöffensachen 60 von 100 

RiAG Böhm 
 

 Ri‘in Brosche  
 

135 10 von 100 Eingängen, 
jedoch ohne Schöffensachen 

Ri’in Engelbrecht 
 

 RiAG Böhm 

 
 
 

 
Bußgeldsachen gegen 
Erwachsene einschließlich 
der Vollstreckung  
 

 
 
 

  
 
 
 

141 25 von 100 Eingängen Ri‘in Engelbrecht  Ri‘in Brosche  

142 20 von 100 Eingängen Ri‘in Brosche 
 

 Ri’in Engelbrecht 

143 20 von 100 Eingängen Ri‘in AG 
Stockmann 

 Ri’in Engelbrecht 
 

144 15 von 100 Eingängen  Ri’in Engelbrecht 
 

 Ri’in Brosche 

145 20 von 100 Eingängen Ri’in Engelbrecht 
 

 Ri’in AG 
Stockmann  

 
 

 
Jugendstrafsachen inkl. 
Gs-Sachen, beschleunigte 
Verfahren und 
Ordnungswidrigkeiten 
einschließlich 
Vollstreckungssachen 

   

111 
 

für Angeklagte mit den 
Anfangsbuchstaben A bis K,  
 

Ri‘in AG 
Stockmann 

 DAG Severin 

112 für Angeklagte mit den 
Anfangsbuchstaben L bis Z,  
   

Ri‘in AG 
Stockmann 

 DAG Severin 
 
 

 Strafsachen gegen 
Erwachsene im 
beschleunigten Verfahren 
 

 
  

  
 

121 30 von 100 Eingängen  
 

Ri´in Brosche  RiAG Böhm 

 
122 

 
Bestand zum 10.10.2022 

 
DAG Severin 

  
ohne 

     



 

123 15 von 100 Eingängen  
 
 

RiAG Böhm 
 

Ri´in Engelbrecht  
 

 
124 

 
10 von 100 Eingängen 

 
RiAG Böhm 
 

  
Ri´in Engelbrecht 
 

 
125 

 
45 von 100 Eingängen  
 

 
Ri´in Engelbrecht 
 

  
RiAG Böhm 

 Entscheidungen nach dem 
BbgPolG sowie allgemeinen 
Polizei- und 
Ordnungsgesetzen mit 
Rechtshilfeersuchen 
 

RiAG Böhm 
 

 Ri’in AG Stock-
mann 

25 
 

Mahnsachen 
 

RiAG Böhme  RiAG Böhm 

30 
31 
 

Zwangsvollstreckungs-
sachen 

RiAG Böhme 
 

 RiAG Böhm 

40- 
43 
 

Grundbuchsachen 
 
 

DAG Severin  Ohne 
 

 
50 

 
Betreuungs- und 
Unterbringungssachen  
und betreuungsgerichtliche 
Zuweisungssachen nach § 
340 FamFG 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 Endziffern 0, 2, 4, und 7 
 
 

Ri‘in Brosche  Ri’in AG Behnert 

 Endziffer 3 
 

Dir’in AG Severin 
 

 Ri’in AG Behnert  
 

 Endziffern 6 und 8 Ri’in AG Eulitz  Dir’in Severin 

  
Endziffern 1, 5, und 9 
 
 

 
Ri‘in AG Behnert 

  
Ri’in Brosche 
 
 

60 
 

Nachlasssachen  RiAG Böhme  ohne 
 

 
70 

 
Bewilligung von 
Zustellungen, die in keiner 
anderen Abteilung anhängig 
sind, 
 
- Vertragshilfe, soweit nicht 
die Grundbuchabteilung 
zuständig ist, 
 
-sonstige Angelegenheiten, 
soweit sie nicht einer 
anderen Abteilung 
zugewiesen wurden, 

 
Ri’in AG 
Stockmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
RiAG Böhm 
2. Vertreter: 
DAG Severin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

darunter auch 
schiedsrichterliche 
Verrichtungen und 
Beratungshilfesachen, die 
nicht besonders zugewiesen 
sind, 
 
-Kirchenaustritte, 
Anträge nach §§ 36 Abs. 2 
und 54 Abs. 6 GWB 
(Kartellsachen), 
-Todeserklärungen, 

 
Freiheitsentziehungs-
sachen nach §§ 415 
FamFG (70 XIV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ri’in Engelbrecht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ri’in AG 
Stockmann 
(gerade 
Endziffern) 
 
RiAG Böhm 
(ungerade 
Endziffern) 
 

70 
C 

§ 7 ErbbauRG 
 
 

RiAG Böhme  ohne 

70 
F 

Adoptionssachen  Ri‘in AG Hüls  Ri‘in AG Grund 
 

 
 

Angelegenheiten der 
Schöffenwahl 

RiAG Böhm  DAG Severin 

 Entscheidungen über 
Befangenheitsanträge nach 
C. Ziff.6 des allg. Teils 
in Jugendstrafsachen 
 

RiAG Böhm 
 

 Ri‘in AG Behnert 
 

70 
XIV 

Maßnahmen gem. § 171 a 
StVollzG (Fixierungen im 
Rahmen des Strafvollzugs) 

Dir’in AG Severin  Ri’in Brosche 
 

72 
II 

Verfahrensgegenstände, die 
in § 25 AktenO genannt 
sind, soweit sie nicht 
anderen Abteilungen 
zugeordnet sind 
 

RiAG Böhm  DAG Severin 
 

75 Sachen nach dem WEG  
 
-bis 28.02.2021 
eingegangene Verfahren 
 
-ab 01.03.2021  
eingehende Verfahren 
 
Gerade Endziffer 
 
Ungerade Endziffer 

 
 
Ri‘in AG Behnert 
 
 
 
 
 
RiAG Böhme 
 
RiAG Böhme 
 

  
 
ohne 
 
 
 
 
 
Ri‘in AG Behnert 
  
 
Ri‘in AG Behnert 
 



 

80 Hinterlegungssachen 
 

DAG Severin 
 

 Ohne 

90 Registersachen DAG Severin 
 

 Ohne 

100 Güterichtersachen Ri‘in AG Hüls  Ohne 

 
Zossen, 11.05.2026 
 
 
 
gez. Severin 
 
Severin 
DAG 
  

  
 
 
gez. Grund gez. Böhme 
 
Grund Böhme 
Ri’inAG                                                           RiAG 

 

 

 

 

 
gez. Böhm gez. Hüls 

  
Böhm Hüls 
RiAG Ri‘inAG 


